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Korrektur des Amtsblattes der Stadt Waltrop vom 17.03.2020 

 

Die laufende Nummer des Amtsblattes vom 17.03.2020 lautet Nr. 5 und nicht Nr. 24. 

 

Diese redaktionelle Änderung wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Waltrop, den 23.03.2020 

STADT WALTROP 
Die Bürgermeisterin 

 

(Moenikes) 
 



 
 

Anpassung der 
 

Allgemeinverfügung 
zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus 

SARS-CoV-2 vom 23.03.2020: 
 
 
Aufgrund des § 13 der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 (CoronaSchVO), den §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur 
Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen, Infektionsschutzge-
setz (IfSG) vom 20. Juli 2000, BGBl. I S. 1045, zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes 
vom 10.02.2020, BGBL. I S. 148 i.V.m. dem Erlass des Ministeriums für Arbeit Gesundheit 
und Soziales vom 17.03.2020 sowie i.V.m. § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) je-
weils in der z. Zt. gültigen Fassung erlässt  
 
 
 

die Bürgermeisterin der Stadt Waltrop als örtliche Ordnungsbehörde 
folgende  

Allgemeinverfügung 
zum Zwecke der Verhütung und Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-

CoV-2:  
 

Ab sofort wird für das gesamte Stadtgebiet der Stadt Waltrop Folgendes angeordnet:  
 
1. Im gesamten Gebiet der Stadt Waltrop sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltun-

gen, sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel, untersagt (z. B. 
Osterfeuer). Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstaltungen, insbesondere 
solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Da-
seinsfür- und –vorsorge zu dienen bestimmt sind (z.B. Wochenmärkte oder Blutspen-
determine). Dabei sind Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts, zur Ver-
meidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 
Metern zu gewährleisten. 

 
2. Versammlungen, auch zur Religionsausübung, sind zu unterlassen. Kirchen, Islam-Ver-

bände und jüdische Verbände haben entsprechende Erklärungen abgegeben. 
 



3. Zulässig sind Erd- und Urnenbestattungen sowie Totengebete im engsten Familienkreis, 
wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung eines Min-
destabstands von 1,5 Metern eingehalten werden. 

 
4. Folgende Einrichtungen, Begegnungsstätten und Angebote sind zu schließen: 

 
a. Alle Schank- und Speisewirtschaften (außer Drive-In und Lieferdiensten von 

zubereiteten Speisen), Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Mensen, Kantinen, Cafés 
(Verzehr an Ort und Stelle, hierzu zählen auch Eiscafés, Eisdielen), Bars, Clubs, und 
anderen gastronomische Einrichtungen, Diskotheken, Tanzschulen, Tanzveranstal-
tungen, Theater/Varieté, Opern- und Konzerthäuser, Kinos, Museen und ähnliche 
Einrichtungen, Teestuben, Shisha-Bars, Veranstaltungshallen, Internet-Cafés, Kultur-
vereine unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von Eigentumsverhältnis-
sen; 

 
b. Abweichend von Buchstabe a) sind die Belieferung mit Speisen und Getränken sowie 

der Außer-Haus-Verkauf durch Restaurants, Gaststätten, Imbisse, Mensen, Cafés 
und Kantinen zulässig, wenn die zum Schutz vor Infektionen erforderlichen Abstände 
eingehalten werden. Der Verzehr ist im Außenbereich in einem Umkreis von 50 
Metern um die gastronomische Einrichtung untersagt. 

 
c. Nicht öffentlich zugängliche Betriebskantinen dürfen zur Versorgung der Beschäftig-

ten betrieben werden, wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern gewährleistet sind. 

 
d. alle Messen, Ausstellungen, Freizeit- und Tierparks, sowie Anbieter von 

Freizeitaktivitäten (drinnen und draußen), Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen, 
sowie Gemeinschaftseinrichtungen von Freizeitanlagen (wie z.B. Campingplätze); 

 
e. alle Fitness-Studios, Reha-Sporteinrichtungen (außer Einrichtungen, soweit die dort 

durchgeführten Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind), Schwimmbäder 
und sogenannte „Spaßbäder“, Saunen, 

 
f. alle Spiel- und Bolzplätze; 
 
g. alle öffentlichen und privaten Schulen und Kindertagesstätten. Hiervon ausgenom-

men sind Betreuungsangebote für zu betreuende Kinder von Schlüsselpersonen. 
 
h. alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und 

privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen,  
 
i. Reisebusreisen, 
 
j. jeglicher Sportbetrieb auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen, sowie 

alle Zusammenkünfte in Sportvereinen, sonstige Sport- und Freizeiteinrichtungen, 
Kegel- ,Bowling- oder Boulebahnen  

 



k. Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros und ähnliche Einrichtungen, 
 
l. Prostitutionsbetriebe, Bordelle und ähnliche Einrichtungen, Prostitutionsfahrzeuge 

und Straßenprostitution. 
 
5. Einkaufszentren, „shopping-malls“ oder „factory outlets“ und vergleichbare Einrichtun-

gen, dürfen nur gestattet werden, wenn sich dort auch die unter Punkt 7 und 8 genann-
ten Betriebe befinden, und diese Einrichtungen nur zu diesem Zweck aufgesucht wer-
den. Die übrigen, nicht unter Punkt 7 und 8 aufgeführten Einzelhandelsläden sind zu 
schließen. Zulässig sind insoweit lediglich der Versandhandel und die Auslieferung be-
stellter Waren; die Abholung bestellter Waren durch Kunden ist nur zulässig, wenn sie 
unter Beachtung von Schutzmaßnahmen vor Infektionen kontaktfrei erfolgen kann. 

 
6. Der Aufenthalt ist nur zur Deckung des dringenden oder täglichen Bedarfs unter 

nachstehenden Auflagen gestattet: 
 

a. Sitzgelegenheiten sind abzubauen oder abzusperren; 
 
b. öffentliches WLAN ist abzuschalten; 
 
c. Räumlichkeiten mit Aufenthaltsqualität sind abzusperren; 
 
d. entsprechende Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen gemäß 

Robert-Koch-Institut sind gut sichtbar für alle Besucher(innen) anzubringen; 
 
e. alle Kontaktflächen sind regelmäßig zu desinfizieren. 

 
 

7. Zulässig bleiben der Betrieb von: 
 

a) Einrichtungen des Einzelhandels für Lebensmittel, Direktvermarktungen von landwirt-
schaftlichen Betrieben, Abhol- und Lieferdiensten sowie Getränkemärkten, 

 
b) Apotheken, Sanitätshäusern und Drogerien, 
 
c) Tankstellen, Banken und Sparkassen sowie Poststellen, 
 
d) Reinigungen und Waschsalons, 
 
e) Kioske und Zeitungsverkaufsstellen, 
 
f) Tierbedarfsmärkten, 
 
g) Einrichtungen des Großhandels. 

 
Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kunden darf eine Person pro 
zehn Quadratmeter der für Kunden zugänglichen Lokalfläche nicht übersteigen. 

 
h) Die Veranstaltung von Wochenmärkten bleibt zulässig unter Beschränkung der 

Angebote wie unter Buchst. a) und f) aufgeführt. 



 
i) Der Betrieb von Bau- und Gartenbaumärkten bleibt zur Versorgung von Gewerbetrei-

benden und Handwerkern zulässig. Anderen Personen darf der Zutritt nur gestattet 
werden, wenn zum Schutz vor Infektionen geeignete Vorkehrungen getroffen sind 
(insbesondere Maßnahmen zur Sicherstellung von Mindestabständen und Schutzvor-
richtungen für das Kassenpersonal); unter diesen Voraussetzungen dürfen auch Flo-
risten ihren Betrieb fortsetzen. 

 
j) Abweichend von Punkt 5 Satz 2 dürfen Verkaufsstellen mit gemischtem Sortiment, 

das auch Waren umfasst, die dem regelmäßigen Sortiment einer der unter Punkt 7, 
Buchst. a – f und i genannten Verkaufsstellen entsprechen, unter den nachfolgenden 
Voraussetzungen betrieben werden. Bilden diese Waren den Schwerpunkt des 
Sortiments ist der Betrieb der Verkaufsstelle insgesamt zulässig, anderenfalls ist nur 
der Verkauf dieser Waren zulässig. 

 
Alle Einrichtungen haben die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung eines Min-
destabstands von 1,5 Metern zwischen Personen zu treffen. 

 
 
8. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit mit Vorkehrungen zum Schutz vor 

Infektionen weiterhin nachgehen, soweit unter den nachfolgenden Aufführungen nichts 
anderes bestimmt ist. 

 
a) Augenoptikern, Hörgeräteakustikern, orthopädischen Schuhmachern und anderen 

Handwerkern mit Geschäftslokal ist dort der Verkauf von nicht mit handwerklichen 
Leistungen verbundenen Waren untersagt; ausgenommen ist notwendiges Zubehör. 
In den Geschäftslokalen sind die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steu-
erung des Zutritts, zur Vermeidung von Warteschlangen und zur Gewährleistung ei-
nes Mindestabstands von 1,5 Metern zu treffen. 

 
b) Dienstleistungen und Handwerksleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 

Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann (insbesondere von Friseuren, 
Nagelstudios, Tätowierern, Massagesalons), sind untersagt. Therapeutische Berufs-
ausübungen, insbesondere von Physio- und Ergotherapeuten, bleiben gestattet, so-
weit die medizinische Notwendigkeit der Behandlung durch ärztliches Attest nachge-
wiesen wird und strenge Schutzmaßnahmen vor Infektionen getroffen werden. Das 
gleiche gilt für gesundheitsorientierte Handwerksleistungen (Hörgeräteakustiker, Op-
tiker, orthopädischen Schuhmacher etc.), die zur Versorgung der betreffenden Per-
son dringend geboten sind. 

 
 

9. Geschäften des Einzelhandels für Lebensmittel, Wochenmärkten, Abhol- und 
Lieferdiensten, sowie Geschäfte des Großhandels ist bis auf weiteres auch die 
Öffnung an Sonn- und Feiertagen von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr gestattet. Dies gilt 
nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag. Apotheken dürfen an Sonn- und 
Feiertagen generell öffnen. Mobile Mittagstische für Pflegebedürftige dürfen auch am 
Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag liefern. 



 
10. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes sind darauf hinzuwei-

sen, dass die erforderlichen Maßnahmen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und 
zur Vermeidung von Warteschlangen zu treffen sind. 

 
11. Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt. 

 
12. Reiserückkehrer aus den vom Robert Koch-Institut definierten Risikogebieten dürfen für 

einen Zeitraum von 14 Tagen nach Aufenthalt folgende Bereiche nicht betreten: 
 

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen,  Kindertagespflegestellen, 
Heilpädagogische Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in besonderen Fäl-
len“, Schulen und Heime, in denen überwiegend minderjährige Personen betreut 
werden) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 SGB VIII (stationäre Erzie-
hungshilfe); 
 

b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in denen eine den Kran-
kenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialyseeinrichtungen, 
Tageskliniken; 
 

c. stationäre Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe, besondere Wohnfor-
men im Sinne des SGB XII, sowie ähnliche Einrichtungen; 
 

d. Berufsschulen 
 

e. Hochschulen 
 

13. Ausgenommen von den Betretungsverboten nach Punkt 12 Buchst. b) und c) sind 
Personen, die für die medizinische oder pflegerische Versorgung oder die Aufrechter-
haltung des Betriebes zwingend erforderlich sind. Die Entscheidung obliegt der jeweili-
gen Einrichtungsleitung und ist entsprechend zu dokumentieren. Die jeweils aktuell gel-
tenden RKI-Richtlinien sind zu beachten. 

 
14. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie für stationäre 

Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe besondere Wohnformen im Sinne 
des SGB XII, sowie ähnliche Einrichtungen wird angeordnet:  

 
a. Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von Corona-Vi-

ren zu erschweren, Patienten und Personal zu schützen und persönliche Schutzaus-
rüstung einzusparen. 

 
b. Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Einschränkungen der Besuche auszuspre-

chen; maximal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ Patient pro Tag mit 
Schutzmaßnahmen und mit Hygieneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon 
sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Besuche (z. B. Kinderstationen, Pal-
liativpatienten). 
 



c. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für Be-
wohner/ Patienten und Besucher müssen geschlossen werden. Ausnahmsweise darf 
die Einrichtungsleitung den Betrieb für die Beschäftigten der Einrichtung aufrecht-
erhalten. 
 

d. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Vorträge, Lesungen, 
Informationsveranstaltungen etc. sind zu unterlassen. 
 

15. Zusammenkünfte und Ansammlungen in der Öffentlichkeit von mehr als 2 Personen sind 
untersagt. Ausgenommen sind: 

 
a) Verwandte in gerader Linie, 

 
b) Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sowie in häuslicher Gemeinschaft 

lebende Personen, 
 

c) die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen, 
 
 

16. Gem. § 14 Abs. 2 CoronaSchVO werden Verstöße als Ordnungswidrigkeiten mit einer 
Geldbuße bis zu 25.000 Euro und als Straftaten mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
verfolgt (§§ 73 Absatz 1a Nummer 6, Absatz 2, 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3 und 4 
des Infektionsschutzgesetzes) geahndet.  

 
17. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der der öffentlichen Bekanntmachung im 

Amtsblatt Nr.  7 in Kraft und tritt am 20.04.2020 außer Kraft. 
Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) i.V.m. §§ 28 Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. 

 
Begründung: 
 
Aufgrund der CoronaSchVO vom 22.03.2020, sowie Erlasse des Ministeriums für Gesund-
heit, Arbeit und Soziales NRW vom 10.03.2020, 13.03.2020, 15.03.2020 und 17.03.2020 
sind öffentliche und private Veranstaltungen, unabhängig von der Anzahl der erwarteten Be-
sucher/Teilnehmer zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 zu untersagen. Mit 
Erlass vom 15.03.2020 hat das Ministerium weitere kontaktreduzierende Maßnahmen ange-
wiesen. 
Mit Erlass des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom 20.03.2020 
wurde die Stadt Waltrop angewiesen, die Betretungsverbote für Krankenhäuser und ähnliche 
Einrichtungen bezüglich der Reiserückkehrer aus den Risikogebieten zu lockern. 
Mit der Allgemeinverfügung vom 18.03.2020 waren umfangreiche Betretungsverbote für in-
fektionssensible Einrichtungen angeordnet worden, um die Sicherheit der Patientinnen und 
Patienten sowie der Nutzerinnen und Nutzer bestmöglich zu gewährleisten und das aktuelle 
Infektionsgeschehen insgesamt durch möglichst umfassende kontaktreduzierende Maßnah-
men zu verlangsamen. Die jetzt getroffene Ausnahmeregelung zu den Betretungsverboten 
ist zur Aufrechterhaltung der zwingend notwendigen Behandlungs- und Betreuungskapazi-
täten in den aufgeführten Bereichen erforderlich. Mit der Maßgabe, dass die jeweils aktuell 
geltenden RKI-Richtlinien berücksichtigt werden und damit ein Infektionsrisiko so weit wie 



möglich reduziert wird, überwiegt das Interesse an dieser Aufrechterhaltung der Behandlung 
und Betreuung das Interesse an einer Kontaktreduzierung. 
Die Entscheidung über die Unverzichtbarkeit der betroffenen Personen für die Aufrechter-
haltung des Betriebes im Einzelfall kann nur die Einrichtungsleitung unter Berücksichtigung 
aller Umstände vor Ort entscheiden. Dabei ist die besondere Vulnerabilität der in den Ein-
richtungen betreuten Menschen zu berücksichtigen. Zur Nachvollziehbarkeit der Ausnahmen 
vom Betretungsverbot sollen die Entscheidungen dokumentiert werden (Name der betreffen-
den Personen, Entscheidungsperson, kurze Begründung) wobei an die Dokumentation keine 
besonderen Anforderungen zu stellen sind. 
 
Die Betretungsverbote für alle anderen Personen bleiben unverändert bestehen 
 
Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt/Gemeinde als die für die Umsetzung des In-
fektionsschutzgesetzes gem. § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und sachlich zuständige Ordnungsbehörde 
die vorgenannten Erlasse um. 
Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes, an einer definierten 
Örtlichkeit stattfindendes Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. Dieses Ereignis 
hat in der Regel einen definierten Zweck und ein Programm mit thematischer, inhaltlicher 
Bindung oder Zweckbestimmung (z.B. Konzerte, Kongresse, Kino, Theater, Diskothek, 
Tanzveranstaltungen, Sportveranstaltungen, Volksfeste, Firmenveranstaltungen). 
Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtigte oder Ausscheider festge-
stellt oder ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausscheider 
war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen Schutz-
maßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krank-
heiten erforderlich ist. Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde gemäß § 
28 Abs. 1 Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen einer größeren Anzahl 
von Menschen beschränken oder verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern 
begünstigen. 
 
Gemäß § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne des Infektionsschutzgesetzes 
vermehrungsfähige Agens (Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biologisches 
transmissibles Agens, dass bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verur-
sachen kann. Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im Sinne des § 2 
Nummer 1 IfSG. 
Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist die Tröpf-
cheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der Atem-
wege geschehen oder auch direkt über Hände, die dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut 
sowie der Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko einer 
Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei Veranstaltungen und damit die Gefahr, dass 
sich die Infektionen in der Bevölkerung weiterverbreitet. 
Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind zur Bewältigung der aktuellen 
Weiterverbreitung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich.“ Es wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in 
Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus so weit 
wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche Anstrengungen wie die Redu-
zierung von sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektionen im privaten, 
beruflichen und öffentlichen Bereich verbunden. Vor dem Hintergrund der dynamischen Ent-



wicklung der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen 
zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infek-
tionsketten unterbrochen werden. Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte Weiter-
verbreitung des Virus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Inte-
resse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssystem leis-
tungsfähig zu halten. 
 
Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark zunehmen-
den Ausbreitung von SARS-CoV-2, ist nach der Risikobewertung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen bei Veranstaltungen, unabhängig 
von der erwarteten Teilnehmer-/Besucherzahl davon auszugehen, dass keine Schutzmaß-
nahmen getroffen werden können, die gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als 
die Veranstaltungen nicht durchzuführen. 
 
Mit dem Verbot und den Beschränkungen kann die dringend erforderliche Verzögerung des 
Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Gesundheitswe-
sen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrank-
ten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, The-
rapeutika und Impfstoffe zu entwickeln. 
 
Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausrei-
chen. Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insofern reduziert, als wei-
tere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infekti-
onsketten zu unterbrechen. 
 
Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon auszugehen, dass aufgrund ak-
tueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden Ausbrei-
tung von SARS-CoV-2 auch bei Veranstaltungen von unter 1.000 Teilnehmern/Besuchern 
keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die gleich effektiv, aber weniger ein-
griffsintensiv sind, als die Veranstaltung nicht durchzuführen. Das Auswahlermessen der 
zuständigen Behörden reduziert sich regelmäßig dahingehend, dass nur die Absage oder 
zeitliche Verschiebung bis zur Änderung der Gefährdungslage und Aufhebung der getroffe-
nen Maßnahmen in Betracht kommt. Hiervon ausgenommen sind notwendige Veranstaltun-
gen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder der Daseinsfürsorge und –vorsorge zu dienen bestimmt sind. Vor dem Hintergrund der 
dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-E müssen weiterhin kontaktreduzierende Maß-
nahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen 
und Infektionsketten unterbrochen werden. Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte 
Weiterverbreitung des Virus kann die dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, um im 
Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssystem 
leistungsfähig zu halten. 
 
Durch den vorherrschenden Übertragungsweg (Tröpfchen) z.B. durch Husten, Niesen oder 
teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht zu Übertra-
gungen von Mensch zu Mensch kommen. Eine Vermeidung von nicht notwendigen Veran-
staltungen ist angezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung des Virus durch konsequente soziale 
Distanzierung im täglichen Leben zu verlangsamen, näher zu kommen. 
 



Im Rahmen meiner Risikobewertung komme ich zu dem Ergebnis, dass bei der aktuellen 
Ausbreitungsgeschwindigkeit das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, wenn 
vorübergehend jede Veranstaltung unabhängig von ihrer Personenzahl untersagt wird. Jeder 
nicht notwendige soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungspotential, so dass 
nur durch ein Verbot von Veranstaltungen eine Weiterverbreitung der Infektionen mit dem 
SARS-CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert oder zumindest verlangsamt werden kann. 
Dem gegenüber sind keine ausreichenden Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter mög-
lich, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als eine Veranstaltung nicht 
durchzuführen. Die extrem hohen Risikofaktoren des Zusammentreffens von Personen bei 
Veranstaltungen, wie vor allem Dauer, Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten sowie 
die fehlende Rückverfolgbarkeit reduzieren mein Ermessen dahingehend, dass nur die Ab-
sage in Betracht kommt. 
 
Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dem Verbot von Veranstaltungen die 
dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht werden. 
Ziel ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für 
die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu halten. Damit wird 
auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln. 
Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich unbefristete Verbot nicht nur zur Ge-
fahrenabwehr geeignet, sondern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar werden die 
Grundrechte der Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grund-
gesetz insoweit ein-geschränkt. Die Maßnahme ist jedoch in Anbetracht der vorrangigen 
Interessen der Gesundheits-sicherung der Bevölkerung, insbesondere der besonderen Risi-
kogruppen, gerechtfertigt. 
 
Inkrafttreten und Geltungsdauer: 
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 
Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Diese Anordnung gilt bis zum 
20.04.2020; dieser Zeitraum erscheint angemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig 
zu verzögern.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monates nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen Klage erhoben werden.  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg 
gem. § 55 a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung 
geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs 
und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer Rechtsverkehr 
Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweise:  
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass 



die Allgemeinverfügung auch dann befolgt werden muss, wenn sie mit einer Klage angegrif-
fen wird.  
 
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 30 Abs. 1 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 
 
 
 
Waltrop, den 23.03.2020 
 

 
(Moenikes) 
Bürgermeisterin 


	I N H A L T

